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„Sobald ich die Zusammenhänge 
der Doktrin erkannte, begann 

ich die Pinger davon zu lassen* 
Wären mir bloß früher die Augen 

aufgegangen, hätte ich doch bloß 
| früher darüber aufgeklärt und 
** richtig beraten werden können." 
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Wissen schützt! 
Vor Ihnen liegt die zweite überarbeitete Auflage der 
Broschüre »Sekten - Wissen schützt«. Die Nach­
frage nach dieser 1996 erstmals erschienenen 
Broschüre - es wurden über 300.000 Exemplare 
verteilt- hat gezeigt, wie groß der Informationsbe­
darf in der Bevölkerung zur Thematik »Sekten« ist. 
Es bekräftigt die Tätigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 
Familie, wenn der Oberste Gerichtshof in einem Urteil die Information über 
»Sekten« oder andere konfliktträchtige religiöse bzw. weltanschauliche 
Gruppierungen als öffentliche Aufgabe bestätigt. 
Seit 1996 wurden unzählige Diskussionsveranstaltungen und Seminare durch­
geführt. Einzelne Bundesländer haben eigene Landesstellen für Sektenfragen 
eingerichtet. Auch Familienberatungsstellen haben sich - auf Initiative des 
Ministeriums - vermehrt mit familiären Problemen durch den »Sektenbeitritt« 
eines Angehörigen beschäftigt. 
Um dem Anspruch nach Information seitens der Bevölkerung, aber auch von 
Behörden, nachkommen zu können und dabei eine objektive und sachliche 
Aufarbeitung sicherzustellen, wurde auf Initiative des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie im Jahr 1998 die »Bundesstelle für Sektenfragen« 
per Bundesgesetz eingerichtet. 
»Wissen schützt!« In emotionalen und psychischen Krisen bietet Wissen allein 
jedoch wenig Schutz. Hier bedarf es auch eines Beziehungsnetzes. Die Familie 
kann ein solches sein. Deshalb sind alle Maßnahmen zur Stärkung der Familie 
auch ein Schutz gegen den Einfluss mancher Gruppierungen. 
Als Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hoffe ich, dass ihnen 
diese Broschüre bei der Beurteilung von Gruppierungen hilfreich ist. 
Scheuen Sie sich nicht, Rat und Hilfe von Informations- und Beratungsstellen 
anzunehmen. 

Dr. Martin Bartenstein ^ [ ^ ^ ^ L ^ [ ^ 
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Hintergrund 
& rechtliche Situation 
Sinn-Suche und Religiosität 

Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, die vielleicht banal klingen 
mag, die aber jeden Menschen in irgendeiner Form beschäftigt. In unterschied­
lichen Lebensphasen, mit unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedli­
chen Resultaten. Allgemein verbindliche Antworten gibt es darauf nicht, wohl 
aber viele Angebote. Während die einen zum Beispiel von Wissenschaft und 
Technologie Antworten auf diese Fragen erwarten, liefert für andere wiederum 
die Religion Hiife und Orientierung. 

An »irgendetwas Höheres« glauben viele, ohne es jedoch klar definieren zu 
können. Entgegen der in den letzten Jahrzehnten vielfach geäußerten Ansicht, 
dass Religion mit dem wachsenden Fortschritt nach und nach verschwinden 
würde, orten Experten heute ein wachsendes Bedürfnis nach Sinngebung und 
Orientierung durch Religion. Gleichzeitig stehen wir vor der Entwicklung, dass 
sich traditionelle gesellschaftliche und religiöse Bindungen aufgelockert und 
aufgelöst haben. Neue Wahlmöglichkeiten stehen nicht nur im Fernsehen am 
Programm. 

Eine Vielfalt privater Lebensentwürfe gehört heute ebenso zur Realität wie eine 
Vielzahl religiöser, spiritueller und weltanschaulicher Sinn- und Heilsangebote. 
Das ist kein Wunder: Denn gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels 
tauchen verstärkt Ängste und Unsicherheiten, Frustration und Unzufriedenheit 
und in der Folge vor allem das Bedürfnis nach innerer Orientierung und Ord­
nung auf. 

Was zunächst keinen Grund zur Besorgnis darstellt: Welchen höheren Sinn 
man seinem Leben gibt oder geben will, ist und bleibt im Rahmen der gesetzli­
chen Bestimmungen Privatsache. Das garantieren auch die staatsbürgerlichen 
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Grundrechte. Allerdings: Jedes Angebot im neuen »Supermarkt der Religio­
sität« sollte auf die Wahrung der persönlichen Freiheit des Einzelnen geprüft 
werden, selbst wenn die Grundrechte der Meinungs- und Religionsfreiheit 
lautstark in Anspruch genommen werden. Falls das nicht der Fall sein sollte, 
kann dies Konsequenzen haben. Für die Gesellschaft wie für den Einzelnen. 
Die Gefahr von psychischer Abhängigkeit oder Beschneidung der eigenen Frei­
heit kann man für sich nie ausschließen. Freiheit und Selbständigkeit sind 
Güter, die niemand leichtfertig aufgeben sollte. 

Deshalb ist es wichtig, über die Hintergründe dieser neuen Sinn-Anbieter 
Bescheid zu wissen. Zu wissen, welche Ziele eine derartige Gruppe wirklich 
verfolgt, wie ihr Sinn- oder Heilsangebot tatsächlich aussieht, welche Metho­
den sie bei der Bindung ihrer Mitglieder verfolgt und welche Konsequenzen 
eine Mitgliedschaft daher haben könnte. Wie in jedem Bereich, in dem man 
aus einem bestimmten Angebot auswählen kann, ist Kritikfähigkeit wichtig. 
Nur wer prüft und hinterfragt kann sicherstellen, auch das zu erhalten, was er 
wirklich will. 

Was ist eine »Sekte«? 

Viele religiöse und pseudo-religiöse Gruppen, Psychokulte oder Guru-Bewegun-
gen werden heute umgangssprachlich als »Sekte« bezeichnet. Dass sich derar­
tige Gruppen über die Kennzeichnung mit diesem Begriff nicht gerade freuen, 
ist klar. Dies widerspricht ja dem positiven Selbstbild, das sie über sich verbrei­
ten wollen. Dass sie ihn daher selbst nicht zur Charakterisierung ihrer Gruppe 
oder Organisation verwenden, überrascht ebenfalls niemanden. Wodurch las­
sen sich dann aber diese Gruppen und Organisationen charakterisieren? 

In der Fachliteratur werden »Sekten« durch folgende Merkmale definiert, die 
vor allem dann relevant sind, wenn mehrere von ihnen zusammentreffen: 

• die Geschlossenheit der Gemeinschaft, die klaren Grenzen zwischen Anhän­
gern und Außenstehenden, die normierte Lebenspraxis im Inneren; 

• die abseitigen und/oder kulturell fremden Ideen, die als nicht vermittelbare 
Glaubenswelten und Lebensorientierungen fanatisch vertreten werden; 

• die Konflikte mit der Umwelt, vor allem persönliche Konflikte mit Angehörigen 
von Mitgliedern und fallweise juristische Konflikte mit Behörden; 
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• die Abhängigkeit der Mitglieder von einer charismatischen Führungsfigur bzw. 
von einer Hierarchie, die Lehre und Praxis autoritär bestimmen. 

Nicht übersehen sollte man in diesem Zusammenhang freilich, dass heute mit 
dem Begriff »Sekte« oft vollkommen unterschiedliche Gruppen als mehr oder 
minder gleich »konfliktträchtig« qualifiziert werden. Dieses Pauschal urteil ist -
wie jedes Pauschalurteil - natürlich unzutreffend, eine differenzierte Betrach­
tungsweise ist notwendig. Deswegen spricht man auch immer häufiger von 
»Weltanschauungsgruppen«. 

Welcher rechtliche Rahmen für die Religionsaus­
übung und Religionsgemeinschaften besteht 

INDIVIDUELLE RELIGIONSFREIHEIT 
Die staatliche Rechtsordnung hat die individuelle Religionsfreiheit in einer Viel­
zahl von meist im Verfassungsrang stehenden Gesetzen und internationalen 
Verträgen festgelegt. Als Wichtigste sind das Staatsgrundgesetz vom 
21. 12.1867, der Staatsvertrag von Saint Germain vom 10. 9.1919 und die 
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. 11. 1950 zu erwähnen. Demnach ist die volle Glaubens- und Gewis­
sensfreiheit jedermann gewährleistet. Unterschiede in der Religion, im Glau­
ben oder im Bekenntnis dürfen keine Einschränkungen der bürgerlichen und 
politischen Rechte eines Staatsbürgers begründen. Wiewohl auch festgehalten 
ist, dass den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntnis kein 
Abbruch geschehen darf, sodass natürlich auch die allgemeinen staatlichen 
Gesetze im Rahmen der Religionsausübung eingehalten werden müssen. Eine 
Beschränkung der Religions- und Bekenntnisfreiheit durch staatliche Gesetze 
ist nur insoweit zulässig, als sie in einer demokratischen Gesellschaft notwen­
dige Maßnahmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer darstellen. Damit garantiert das österreichische Bundesverfassungs­
recht allen Bewohnern des Staatsgebietes die Freiheit von Glaube, Gewissen 
und Weltanschauung vor staatlichem Zugriff in bestimmten Grenzen und räumt 
jedermann den Schutz seiner Rechte gegenüber dem Staat ein. 
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ÖFFENTLICHE RELIGIONSAUSÜBUNG 
Neben dieser individuellen Religionsfreiheit ist in der österreichischen Rechts­
ordnung auch die gemeinschaftliche Religionsausübung geregelt und gewähr­
leistet. So begründet Artikel 15 des Staatsgrundgesetzes das Recht der 
gemeinsamen öffentlichen Religionsausübung für jede gesetzlich anerkannte 
Kirche und Religionsgemeinschaft. Ein allgemeines Recht zur öffentlichen Aus­
übung jeder Art von Glauben ist im Staatsvertrag von Saint Germain festgehal­
ten, sofern dieser nicht mit der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten 
unvereinbar ist. Schließlich ist auch in der Menschenrechtskonvention das 
Recht des Einzelnen auf öffentliche Religionsausübung einzeln oder in Gemein­
schaft mit anderen verankert. 

ORGANISATIONSFORMEN 
Viele religiöse und weltanschauliche Gruppen sind nur auf informeller Basis -
ohne rechtlich-formelle Organisation - gebildet. Neben der Religionsfreiheit 
wird im staatlichen Verfassungsrecht auch die Versammlungs- und Vereini­
gungsfreiheit gewährleistet. Es kommt daher in der Praxis regelmäßig vor, dass 
religiöse oder weltanschauliche Gruppen sich in Unterstützungs- und Wohltätig­
keitsvereinen nach dem Vereinsgesetz organisieren. Dieses Gesetz findet 
zwar, wie darin ausdrücklich festgelegt, auf geistliche Orden, Kongregationen 
und Religionsgesellschaften keine Anwendung - sie sind nach den für sie 
bestehenden Gesetzen und Vorschriften zu beurteilen. Die Praxis der Vereins­
behörden geht aber seit vielen Jahren dahin, Vereine mit religiösem Teilzweck 
als zulässig zu erachten, wodurch diesen damit die Möglichkeit der rechtlichen 
Organisation gewährt wird. 

BEKENNTNISGEMEINSCHAFTEN 
Seit dem 10. 1. 1998 können Anhänger einer bisher nicht gesetzlich aner­
kannten Religion sich zu einer »staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnis-
gemeinschaft« zusammenschließen und in einem Verfahren, das dem Vereins­
recht sehr ähnlich ist, Rechtspersönlichkeit erlangen. Dazu müssen minde­
stens 300 Personen mit Wohnsitz in Österreich, die noch keiner anderen Kir­
che, Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft angehören dürfen, sich zu dieser 
Gemeinschaft bekennen und durch ihre Vertreter einen entsprechenden Antrag 
beim Bundesminister für Unterricht und kultureile Angelegenheiten einbringen. 
Die Gemeinschaft muß ihre Statuten vorlegen und darin ihre Lehre und innere 
Organisation erklären sowie darlegen, wie die wirtschaftlichen Mittel aufge-
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bracht werden. Wenn die Behörde findet, dass durch die Lehre oder Praxis der 
Gemeinschaft wesentliche öffentliche Interessen verletzt werden oder die 
Rechte und Freiheiten anderer Bürger gefährdet sind, ist der Erwerb der 
Rechtspersönlichkeit zu untersagen, wobei hier eine Frist von 6 Monaten ein­
geräumt ist. 

Erfolgt keine Versagung, wird die Bekenntnisgemeinschaft registriert und wird 
damit, wie ein Verein, Träger von Rechten und Fliehten. Beim Kultusamt im 
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ein 
Register über die religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlich­
keit geführt, aus dem jedermann Auskunft über aktuelle Anschrift und vertre­
tungsbefugte Mitglieder erhalten kann. 

Folgende religiöse Bekenntnisgemeinschaften haben bisher Rechtspersönlich­
keit erworben (Stand: August 1999): 

• Baha' i Religionsgemeinschaft Österreich 
• Bund der Baptistengemeinden in Österreich 
• Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich 
• Christengemeinschaft - Bewegung für religiöse Erneuerung - in Österreich 
• Freie Christengemeinde/ Pfingstgemeinde 
• Hinduistische Religionsgesellschaft in Österreich 
• Jehovas Zeugen 
• Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
• Koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich 

Die Rechtspersönlichkeit als religiöse Bekenntnisgemeinschaft bedeutet keine 
gesetzliche Anerkennung als Kirche oder Religionsgesellschaft. Mit der Rechts­
persönlichkeit sind keine besonderen Rechte verbunden. 

GESETZLICHE ANERKENNUNG 
Die auf Basis des Anerkennungsgesetzes staatlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften sind schließlich sogenannte öffentlich-rechtliche Kör­
perschaften, deren Tätigkeit als im öffentlichen Interesse stehend angesehen 
wird. Diesen kommt neben dem Recht der gemeinsamen öffentlichen Religi­
onsausübung und der freien Regelung der inneren Angelegenheiten insbeson­
dere auch der Schutz ihres Zweckvermögens zu. Sie können sich auch unmit-
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telbar auf die im Religionsunterrichtsgesetz und Privatschulgesetz eingeräum­
ten Rechte - vor allem auf staatlich geförderten Religionsunterricht - stützen. 
Für diese Körperschaften bestehen auch Vorteile im Steuerrecht, sodass sie 
nur dort steuerpflichtig sind, wo sie mit Wirtschaftsunternehmen allgemeiner 
Art in Konkurrenz treten können. Gerade diese Vorteile sind es, die natur­
gemäß auch anderen Gruppen eine Anerkennung als gesetzlich anerkannte Kir­
che oder Religionsgemeinschaft erstrebenswert erscheinen lassen. Eine Ver­
einigung, die nach dem Anerkennungsgesetz den Status einer öffentlich-rechtli­
chen Körperschaft erhalten will, muss auf der Basis dieses Gesetzes (letzte 
Änderung 1998) verschiedene Kriterien erfüllen: 

• Bestand als Religionsgemeinschaft durch mindestens 20 Jahre, davon 
mindestens 10 Jahre als religiöse Bekenntnisgemeinschaft 
mit Rechtspersönlichkeit; 

• eine Zah! von Angehörigen, die mindestens 2/1000 der Bevölkerung 
Österreichs nach der letzten Volkszählung erreichen muss; 

• die Verwendung der Einnahmen und des Vermögens für religiöse Zwecke; 
• eine positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat; 
• keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses zu bestehenden 

Kirchen und Religionsgemeinschaften; 
• eine definierte Glaubensquelle oder Lehre, die sich von bisher anerkannten 

Gruppen unterscheiden muss; 
• eindeutige innere Regeln, eine »Verfassung«, die nichts Gesetzwidriges oder 

»sittlich Anstößiges« beinhalten darf; 
• die wirtschaftliche und personelle Fähigkeit, wenigstens eine 

Kultusgemeinde zu errichten und zu erhalten. 

Heute sind zwölf Kirchen und Religionsgemeinschaften anerkannt 
(Stand: August 1999): 

• Altkatholische Kirche 
• Armenisch-apostolische Kirche in Österreich 
• Evangelische Kirche (A. und H.B.) 
• Griechisch-orientalische Kirche 
• Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich 
• Israelitische Religionsgesellschaft 
• Katholische Kirche 
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• Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
• Methodistenkirche in Österreich 
• Neuapostolische Kirche in Österreich 
• Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft 
• Syrisch-orthodoxe Kirche in Österreich 

Bundesstelle für Sektenfragen 

Mit dem »Bundesgesetz über die Einrichtung einer Dokumentations- und Infor­
mationsstelle für Sektenfragen«, BGBl. Nr. 150/1998, wurde die Bundesstelle 
für Sektenfragen per 1. September 1998 als selbstständige Anstalt öffentli­
chen Rechts eingerichtet. 

Aufgabe der Bundesstelle ist die Dokumentation und Information über Gefähr­
dungen, die von »Sekten« oder sektenähnlichen Aktivitäten ausgehen können, 
sofern für deren Vorliegen ein begründeter Verdacht besteht und diese Gefähr­
dungen bestimmte besonders schutzwürdige Güter oder Interessen betreffen. 

In diesem Rahmen ist die Bundesstelle berechtigt Informationen zu sammeln, 
auszuwerten und weiterzugeben, Betroffene zu beraten, mit in- und ausländi­
schen Stellen zusammenzuarbeiten und Forschungsprojekte zu entwickeln, zu 
koordinieren und zu leiten. Die für diese Arbeit erforderlichen Daten werden 
aus öffentlich zugänglichen Quellen oder aus freiwilligen Mitteilungen erhoben. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Arbeit wird besonders auf die Grundfreiheiten und 
Menschenrechte einschließlich der Glaubens-, Religions- und Gewissensfrei­
heit geachtet. Weiters wird auf die strenge Einhaltung des Datenschutzgeset­
zes großer Wert gelegt. Die Verpflichtung zu Sachlichkeit, Objektivität und wahr­
heitsgetreuer Information ist grundlegender Bestandteil ihrer Tätigkeit. 
Die Bundesstelle für Sektenfragen ist eine konfessionell unabhängige und wei­
sungsfreie Einrichtung. Sie unterliegt den im Rahmen des Bundesgesetzes vor­
gesehenen Aufsichtsrechten durch den Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie. 

Nicht zuletzt wurde mit der Einrichtung dieser selbstständigen Dokumentati­
ons- und Informationsstelle dem Wunsch vieler Bürgerinnen nach Information 
und Beratung entsprochen. 
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Methoden 
und Praktiken 
Wer sich angesprochen fühlen kann 

Verfolgt man Diskussionen über »Sekten«, dann hört man oft Aussprüche wie: 
»Darauf würde ich nie reinfallen« oder »Mir kann sowas ohnehin nicht passie­
ren.« Weit verbreitet ist zudem die Ansicht, dass nur »schwache« oder »labile« 
Menschen gefährdet sein könnten. 

Beide Vorstellungen entsprechen nicht der Realität. Denn wie die Wirklichkeit 
immer wieder zeigt, ist prinzipiell jeder von »Sekten« oder sektenähnlichen 
Gruppen ansprechbar. Vor allem idealistische und ihr Leben reflektierende 
Menschen interessieren sich oftmals für neue Sinn-Anbieter. 

Experten halten fest, dass generell Menschen, die vor wichtigen Lebensent­
scheidungen stehen, potentielle Adressaten dieser Gruppierungen sind. Perso­
nen, die über eine gefestigte Lebenseinstellung verfügen, sind im Gegenzug 
weniger »anfällig«. Junge Menschen gelten deshalb als gefährdet, weil sie in 
den Jahren der Pubertät und der Adoleszenz wichtige Weichen für ihr Leben 
stellen müssen (sh. Abschnitt »Spezialfall Jugendliche«). Von den neuen Sinn-
Anbietern fasziniert können Menschen unterschiedlicher Altersgruppen sein: 
Erwachsene etwa, die hohen Anforderungen in Beruf und Privatleben ausge­
setzt sind oder Menschen, die gesellschaftliche Gefahren wie Arbeitslosigkeit, 
Drogenmissbrauch, Umweltzerstörung oder Gewalt nicht tatenlos hinnehmen 
wollen. In derartigen Situationen sind auch Erwachsene zunehmend bereit, die 
Lösung dieser Probleme bei den »Programmen« der neuen Heilslehren zu 
suchen. Fast jeder Mensch ist einmal mit dem Werbeangebot einer derartigen 
Gruppierung konfrontiert. Ob und in welcher Form er diese Angebote wahr­
nimmt bzw. beitritt, hängt von verschiedenen persönlichen und externen 
Umständen ab. 
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